
Gestorben 1987 hat er nach 1945 
noch viele Unterhaltungsfilme ge -
dreht. 
Der Stoff geht auf einen Briefroman 
zurück mit dem Titel „Sendung und 
Gewissen“ und war als Filmvorwurf  
für einen Film, der der Bevölkerung 
den Gedanken der Euthanasie nahe-
bringen sollte, ausgewählt worden. 
Aus der Kanzlei Adolf Hitlers kam die 
Anweisung, ein Drehbuch zu schrei-
ben „über Euthanasie, über Auslö-
schung lebensunwerten Lebens. 
Unter Berücksichtigung der Zeitum-
stände sind wir zu der Überzeugung 
gekommen, alles Mögliche vermei-
den zu müssen, was nach geflissent-
licher Werbung aussieht, namentlich 
aber auch alles zu vermeiden, was 
von gegnerisch Eingestellten als eine 
vom Staat ausgehende Bedrohung 
aussehen könnte.“ So ließ Goebbels 
im Film die Gerichtsszenen nachdre-
hen, weil darin Hakenkreuzfahnen 
zu sehen waren, die nach seiner 
Ansicht den Film zu sehr mit dem 
Regime in Verbindung gebracht 
hätte (Möller, 1948).
Die Fassung, die der Regisseur dann 
realisierte, wurde auch als „Minister-
fassung“ bezeichnet. Es liegen meh-
rere Fassungen vor, die jeweils vom 
Filmminister Goebbels zensiert wur-
den. Die Verschleierung der wahren 
Ziele waren unter anderem begrün-
det in der Tatsache, dass am 
07. 07. 1941 ein Hirtenwort der 
katholischen Kirche gegen die Eutha-
nasie verlesen worden war und der 
Bischof Clemens August Graf von 
Galen am 03. 08. 1941 in einer Pre-
digt das Vorgehen schwer kritisierte. 
Goebbels, der für das Filmwesen 
zuständig war, schreibt in seinem 
Tagebuch am 14. 02. 1941: „Mit Lie-
beneiner einen neuen Filmstoff über 
Euthanasie besprochen ... ein sehr 
dringendes Thema.“ Einige Tage 

zuvor ist in seinem Tagebuch zu 
lesen: „Mit Bouhler Fragen der still-
schweigenden Liquidierung von 
Geisteskranken besprochen. 80.000 
sind weg, 50.000 müssen noch weg. 
Das ist eine harte, aber auch not-
wendige Arbeit.“ 
Etwa 100.000 Menschen fielen den 
Aktionen zum Opfer. 400.000 wur-
den zwangssterilisiert.
Der Film hat Tötung auf Verlangen 
zum Thema, wird heute aber als Pro-
pagandafilm für Euthanasie bewertet 
und ist – aus heutiger Sicht – auch 
ein Plädoyer für aktive Sterbehilfe.
Die Verschleierung der Aussagen des 
Films sollte später durch eindeutige, 
die Vernichtung des Menschen be -
gründende Filme fortgesetzt werden: 
Goebbels schrieb am 05. 09. 1941  
in sein Tagebuch: „Man müsste in 
einem Kulturfilm die grauenvollen 
Krankheitsbilder zur Darstellung brin-
gen, die man in den Irrenanstalten 
beobachten kann.“ Man müsste 
dem Publikum einfach die entspre-
chenden Bilder zeigen „damit uns 
die Liquidierung dieser nicht mehr 
lebensfähigen Menschen psycholo-
gisch etwas leichter gemacht wird.“
Zu diesen Filmen kam es nicht mehr.

Nachbemerkung: Das Publikum der 
Aufführung in unserer Kammer war 
durch den Inhalt des Filmes, die 
künstlerische Umsetzung und die 
schauspielerischen Leistungen eines 

„Werkes“, das inzwischen 68 Jahre 
alt war, durchaus berührt, wenn-
gleich die Perfidie die unter dem 

„Machwerk“ stand, durchaus deut-
lich wurde, wie Diskussionen am 
Rande der Veranstaltung ergaben. 
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Wären da nicht einige wenige Details 
(NS-Hoheitsabzeichen an den Roben 
der Richter, Andeutung eines Heil-
Grußes) gewesen, ich (Nicht-Medizi-
ner) hätte den Film glatt für eine 
Gegenwartsproduktion gehalten. Ein 
Meisterwerk der NS-Demagogie, um 
den „Volksgenossen“ das verbreche-
rische Euthanasie-Programm als rich-
tig und human nahezubringen. 
Wahrscheinlich wäre auch ich (73) in 
jener Zeit manipuliert worden wie so 
viele andere.

Andererseits habe ich erkannt, dass 
schon vor 70 Jahren die Probleme 
bestanden, worüber auch jetzt noch 
gestritten wird (Sterbehilfe ja oder 
nein). Die Argumente, die dabei die 
Geschworenen in einer Sitzungs-
pause austauschten – insbesondere, 
dass eine Kommission, nicht ein Ein-
zelner, die letzte Entscheidung tref-
fen sollte – könnten auch heutzu-
tage gefallen sein.

Ich hoffe, dass die Regelungen zur 
Patienteverfügung so angewendet 
werden, dass sie dem tatsächlichen 
Willen des Patienten entsprechen 
und nicht – aus möglicherweise kom-
merziellen Gründen – eine Lebens-
verlängerung um jeden Preis erzwun-
gen wird oder – noch schlimmer – 
ein Abgleiten in oben genannte ver-
hängnisvolle Richtung erfolgen kann. 
Ich weiß, all das ist ein schwieriges 
Feld, aber ich habe Vertrauen in Ethik 
und Moral unserer Ärzteschaft. 

Christian Müller, 01877 Bischofswerda
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